
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2011/2/7 16Ok7/10
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.02.2011

Norm

GebAG §25

Rechtssatz

Die Warnp1icht des Sachverständigen verp1ichtet nicht nur zu einer ersten Bekanntgabe der voraussichtlichen Kosten,

sondern der Sachverständige muss auch warnen, wenn sich zeigt, dass er die voraussichtliche Gebühr zu gering

geschätzt hat.
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